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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Nachbarn!  
 
1. Verein intern 
Vor einigen Wochen haben Elke und Detlev Schmidt mit Ihrem Sohn Hendrik Ihr Haus (Elb 77) 
verkauft und sind nach Norddeutschland gezogen. Wir wünschen der Familie Schmidt alles Gute 
und hoffen, dass sie sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen. 
  
2.  Besuch des Briefverteilzentrums in Langenfeld 

14 Personen machten sich am 22. Okt. 2012 nach Langenfeld auf 
und besichtigten das dortige Briefverteilzentrum.  
Nach einer informativen Einführung konnte ausgiebig geschaut 
werden, welchen 
Weg der Brief vom 
Briefkasten bis 
zum Zusteller 
nimmt.  
Alle waren erstaunt 

über die Mengen an Post die dort sortiert, gestempelt 
und verteilt wurden.  
Einen Dank nochmals an Herrn Starck von der 
Deutschen Post, der sehr informativ uns durch das 
Zentrum führte. 
     
 
3.  Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
Die NRW-Landesregierung hat mit Presseinformation vom 24.10.2012 mitgeteilt, in welcher Weise 
eine Änderung des § 61 a LWG NRW (Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen) 
vorgesehen ist. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Änderung des § 61 a LWG NRW 
(Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen) wurde bislang noch nicht in den Landtag 
eingebracht.  
 
Es sind folgende Änderungen vorgesehen: 
In Wasserschutzgebieten sollen die geltenden erstmaligen Prüffristen bis zum 31.12.2015 
beibehalten werden. Dieses soll gelten für die Erstprüfung von bestehenden Abwasserleitungen, die 
vor dem 01.01.1965 (häusliches Abwasser) bzw. vor dem 01.01.1990 (industrielles oder 
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gewerbliches Abwasser) errichtet worden sind. Alle anderen Abwasserleitungen in 
Wasserschutzgebieten sollen bis zum 31.12.2020 geprüft werden. 
 

� Weil die Elb nicht in einem Wasserschutzgebiet liegt, trifft es auf uns nicht zu. 
 

Außerhalb von Wasserschutzgebieten sollen weiterhin bis zum 31.12.2020 solche bestehenden 
Abwasserleitungen geprüft werden, die industrielles oder gewerbliches Abwasser führen, wenn für 
dieses industrielle oder gewerbliche Abwasser Anforderungen in den Anhängen der Abwasser-
Verordnung des Bundes festgelegt sind. 
 
Für alle anderen privaten Abwasserleitungen außerhalb von Wasserschutzgebieten sollen die 
Prüffristen komplett entfallen. Hier sollen die abwasserbeseitigungspflichtigen Gemeinden in ihrer 
örtlichen Kompetenz durch Satzung unter bestimmten Voraussetzungen Fristen für die erstmalige 
Prüfung von bestehenden Abwasserleitungen festlegen und sich Prüfbescheinigungen vorlegen 
lassen können, d. h. es wird keine landesgesetzliche Frist mehr geben. 
 
Die Städte und Gemeinden sollen weiterhin die Grundstückeigentümer/innen über die 
Durchführung der Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen unterrichten und beraten. Es 
bleibt zunächst abzuwarten, wie die gesetzliche Neuregelung aussehen wird.  
 
4. Homepage -  www.wohnweiler-elb.de 
Auf unserer Homepage konnten nur wenige neue Veröffentlichungen eingestellt worden. Schauen 
Sie mal rein – es lohnt sich dennoch. Leider geht langsam der Fundus aus und wir sind auf die 
Mithilfe aller Mitglieder angewiesen. Wer also noch Zeitungsartikel oder Fotos hat, der möge Sie 
bitte zur Verfügung stellen. Auch wäre es schön, wenn Sie im Freundes- oder Familienkreis dieses 
Thema mal ansprechen würden. Vielleicht gibt es in alten Kartons noch „kleine Schätzchen“.  
 
Erweiterungen  
Bilder vom Besuch des Verteilzentrums der Deutschen Post am 22.10.2012 
Bericht vom 07.09.2012 Elbsee: Bezirksvertretung stimmt Wellness-Center zu (RP Online) 
Bericht vom 04.09.2012 Spa am Elbsee könnte doch noch kommen (Antenne Düsseldorf) 
Bericht vom 02.09.2012 Bauantrag für Oase am Elbsee kommt (Express) 
Bericht vom 23.08.2012 Studenten kümmern sich ums Wohl der Vögel (Rheinische Post) 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Heiner Klausgrete    
 
 

Folgt Wohnweiler Elb  auch auf  Facebook 


